
 eSECURITY Technologies Rolf Oppliger 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

eSECURITY Academy (esecurity.academy) 

Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ergänzen die AGB von eSECURITY Technologies 
Rolf Oppliger (eSECURITY) für kostenpflichtige Veranstaltungen (z.B. Kurse), die im Rahmen des 

eSECURITY Academy (esecurity.academy) durchgeführt werden. 

Anmeldung 

Die Anmeldung an eine Veranstaltung muss schriftlich oder per E-Mail erfolgen und wird von 
eSECURITY bestätigt. 

Für Veranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt. 

Die Anmeldefrist wird mit der Ankündigung der Veranstaltung mitgeteilt (i.d.R. ein Monat vor Beginn 
der Veranstaltung). Eine spätere Anmeldung ist in Absprache mit eSECURITY in Einzelfällen möglich. 

Abmeldung 

Ist eine angemeldete Person weder in der Lage, persönlich an der Veranstaltung teilzunehmen, noch 
stellvertretend eine andere Person teilnehmen zu lassen, muss sie sich möglichst frühzeitig abmelden. 
Jede Abmeldung wird von eSECURITY bestätigt.  

Bis zum Ende der Anmeldefrist ist eine Abmeldung ohne Kostenfolge möglich. Danach ist eine 
Abmeldung ohne Kostenfolge nur noch in Absprache mit eSECURITY oder mit einem ärztlichen 
Zeugnis möglich. 

Durchführung 

Eine Veranstaltung wird in der Regel ab einer Teilnehmerzahl von 4 - 5 Personen durchgeführt. 

eSECURITY stellt sicher, dass für die Veranstaltung eine geeignete Räumlichkeit zur Verfügung steht 
und informiert die angemeldeten Personen frühzeitig über den genauen Ort und Zeit der 
Veranstaltung. 

Ergeben sich kurzfristig Gründe, wonach die minimale Teilnehmerzahl der Veranstaltung 
unterschritten wird, wird mit den verbleibenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgeklärt, ob eine 
Verschiebung möglich oder die Veranstaltung trotzdem durchgeführt wird. 

Gebühren 

Die Teilnahmegebühren für eine Veranstaltung werden einer angemeldeten Person in Rechnung 
gestellt, sobald die Durchführung der Veranstaltung gesichert ist. 

Die Teilnahmegebühren müssen bis spätestens eine Woche vor dem Beginn der Veranstaltung auf 
das in der Rechnung mitgeteilte Konto von eSECURITY einbezahlt sein. 

Im Falle einer Abmeldung nach dem Ende der Anmeldefrist kann eSECURITY eine Bearbeitungs-
gebühr in Höhe eines Drittels der Teilnahmegebühren in Rechnung stellen. Erfolgt die Abmeldung bis 
spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung kann eSECURITY die Hälfte der 
Bearbeitungsgebühr für die Anmeldung der gleichen Person für eine weitere Veranstaltung von 
eSECURITY anrechnen.  

Regelverstösse 

Bei gravierenden Verstössen gegen allgemein anerkannte Verhaltensregeln oder Regeln und 
Weisungen des Veranstaltungsortes kann eSECURITY eine teilnehmende Person von der weiteren 
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Teilnahme an der Veranstaltung ausschliessen. Ein solcher Ausschluss ergibt keinen Anspruch auf 
Rückerstattung der Teilnahmegebühren. 

Versicherung 

Der Abschluss einer Unfall- und/oder Haftpflichtversicherung ist Sache der teilnehmenden Person. 
Jegliche Haftung für allfällige aus den Veranstaltungen entstehende Schäden wird ausgeschlossen, 
soweit dies gesetzlich zugelassen ist. 

eSECURITY haftet nicht für den Verlust und Diebstahl von Gegenständen der an der Veranstaltung 
teilnehmenden Personen. 

Urheberrechte 

Die in der Veranstaltung verwendeten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.  

Das Kopieren und die Weiterverwendung von Unterlagen, die nicht unter die Creative Commons 
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) Lizenz1 fallen, sind nur mit einer 
schriftlichen Genehmigung von eSECURITY zulässig. 

Datenschutz 

Die teilnehmende Person erklärt sich einverstanden, dass ihre Anmeldeinformationen für interne 
Zwecke gespeichert und für Werbezwecke für weitere Veranstaltungen von eSECURITY verwendet 
werden können. 

Schlussbestimmungen, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Diese AGB sind integraler Bestandteil der Anmeldung und werden von der teilnehmenden Person mit 
ihrer Anmeldung akzeptiert. 

Der Gerichtsstand ist Bern und es gilt schweizerisches Recht. 

 

 

Muri b. Bern, 2. November 2018 

                                                           
1 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 


